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Berlin, 03. August 2007 

Finanzgericht Berlin-Brandenburg urteilt: 

Keine generelle Kürzung der Werbungskosten bei Freifahrtberechtigung

Presseinformation

Wird eine Freifahrtberechtigung nicht genutzt, so sind die Werbungskosten nicht zu kürzen. Auf diese für Arbeitnehmer positive Entscheidung des Finanzgerichtes Berlin - Brandenburg vom 3. Mai 2007 macht der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. aufmerksam.

Nutzt ein Steuerpflichtiger für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte den eigenen PKW oder ein anderes Fortbewegungsmittel, so sind die Werbungskosten nicht zu kürzen, urteilt das Finanzgericht Berlin - Brandenburg.

Im betreffenden Fall war der Kläger als Angestellter bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) berechtigt, die Verkehrsmittel der BVG kostenfrei zu nutzen. Zur Arbeit fuhr der Angestellte dennoch mit dem eigenen PKW. In der Steuererklärung machte der Kläger die Entfernungspauschale geltend. Das Finanzamt kürzte den Betrag um den Wert der Freifahrtberechtigung. Dagegen wehrte sich der BVG-Angestellte und erhielt Recht.

Das Gericht entschied, dass eine Kürzung der Werbungskosten nicht zu erfolgen hat. Der Steuerpflichtige habe die Nutzung des eigenen PKW für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitstätte nachweisen können, heißt es in der Begründung.

Entscheidend ist danach, dass Freifahrten nicht in Anspruch genommen und dies glaubhaft gemacht werden kann. Dauern Fahrten mit Bahn oder Bus wesentlich länger als mit dem PKW oder sind die Verkehrsanbindungen ungünstig, können das wichtige Indizien sein.

Der Verband empfiehlt betroffenen Arbeitnehmern, gegen Kürzungen Einspruch einzulegen und auch in allen noch offenen Fällen entsprechend zu reagieren.

Hilfe erhalten Arbeitnehmer, Rentner und Arbeitslose im Rahmen einer Mitgliedschaft in den örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine. Die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes können unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragt oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchiert werden.
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